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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Diskussion um die Gültigkeit der Durchsetzungs- sowie der Ecopopinitiative wurde
2014 fortgeführt. Einzelne Ständeräte – unter anderen Urs Schwaller (cvp, FR), Verena
Diener (glp, ZH) oder Hans Stöckli (sp, BE) – wollten eine grundsätzliche Debatte über
eine strengere Handhabe der Ungültigkeitsgründe für Volksinitiativen (Verletzung von
Einheit der Form, Einheit der Materie oder zwingender Bestimmungen des
Völkerrechts, oder offensichtliche Undurchführbarkeit). Der Bundesrat hatte für die
Ecopop-Initiative Gültigkeit und bei der Durchsetzungsinitiative Teilungültigkeit
beantragt. Die Kammern folgten letztlich beiden Vorschlägen, allerdings nicht ohne
längere Diskussionen. Der Wunsch nach einer verbindlicheren Liste mit Kriterien zur
Beurteilung von Volksinitiativen wurde Anfang Juni bei der Beratung der
Erbschaftssteuerinitiative im Ständerat noch einmal laut geäussert. Die kleine Kammer
wies die Botschaft für das Volksbegehren zurück an ihre Kommission, um die Frage der
Gültigkeit erneut zu klären: Es wurde moniert, dass die Initiative die Einheit der Materie
verletze, weil sie Erbschaften besteuern und die AHV finanzieren wolle. Zudem verlange
sie eine rückwirkende Besteuerung, was gegen den Vertrauensgrundsatz verstosse.
Ende September beurteilte die kleine Kammer die Initiative dann zwar als gültig, die
Diskussionen im Ständerat fachten die gesellschaftliche Debatte zum Thema aber
weiter an. Auf der einen Seite wurde ein 'in dubio pro popolo' vertreten, das auch
bisher vom Parlament angewandt worden sei. Die Volksinitiative müsse ihre Funktion als
Korrektiv von unten ohne Einschränkungen wahren. Auf der anderen Seite wurde
kritisiert, dass die politisch handelnde Bundesversammlung nicht der geeignete Akteur
sei, um die Gültigkeit von Initiativen zu prüfen. Dies müsse von einem juristisch
geschulten Gremium oder von einem Verfassungsgericht geleistet werden. Die Debatte
berührte auch die Frage nach Einschränkung der so bezeichneten 'Initiativenflut'. Mit
der Verschärfung oder dem Ausbau von Ungültigkeitsgründen solle radikalen Initiativen,
die nur schwer umsetzbar seien, zum Vornherein die Zähne gezogen werden.
Vorschläge für einen solchen Ausbau von Ungültigkeitsgründen umfassten etwa die Idee
eines Verbots des Verstosses gegen die Grundwerte des demokratischen Rechtsstaates,
ein Gebot der Verhältnismässigkeit oder ein Rückwirkungsverbot. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2014
MARC BÜHLMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Nach dem Scheitern der Lösungsfindung zu den Geschäftsmieten in der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus im Mai 2020 hatte die
WAK-SR eine gleichlautende Motion wie diejenige der WAK-NR lanciert, damit sich
nicht nur der National-, sondern auch der Ständerat in der Sommersession zum
Anliegen äussern und das Parlament somit bereits in der Sommersession einen
Beschluss fassen konnte. Wie auch im Nationalrat stellte sich im Ständerat eine
bürgerliche Kommissionsminderheit, angeführt durch Hannes Germann (svp, SH), gegen
eine Aufteilung der Mietzinskosten von 60 Prozent zu Lasten der Vermietenden und 40
Prozent zu Lasten der Mietparteien für die Zeit der behördlichen Schliessung, sofern
der monatliche Mietzins den Betrag von CHF 15'000 nicht übersteigt. Mit einer
hauchdünnen Mehrheit von 20 zu 19 Stimmen bei 4 Enthaltungen befürwortete nach
längerer Diskussion schliesslich auch die kleine Kammer die zuvor von den Mehrheiten
der Wirtschaftskommissionen vorgeschlagene Lösung. Für Diskussionen im Ständerat
sorgte nicht zuletzt die Frage, ob die beiden Kommissionsmotionen denn tatsächlich
gleichlautend wären und der Bundesrat bei Annahme der beiden Motionen im
jeweiligen Erstrat bereits mit der Umsetzung des Anliegens beauftragt wäre.
Aufgekommen war die Diskussion aufgrund eines unterschiedlichen Wortlauts in einer
Klammerbemerkung. Während im Vorstoss der WAK-NR in einer Klammer auf die
Fassung der die Schliessung von Betrieben thematisierenden Covid-19-Verordnung 2
vom 19. März verwiesen wurde, verwies der Vorstoss der WAK-SR in der analogen
Klammer auf eine Fassung vom 21. März. Nach Konsultation des Rechtsdienstes und des
Sekretariats der WAK bejahte Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) am Folgetag der
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parlamentarischen Debatte diese Frage, womit der geplanten Umsetzung vorerst nichts
mehr im Wege stand.
Am 1. Juli gab der Bundesrat einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung; aufgrund Dringlichkeit des Geschäfts verkürzte der Bundesrat die
Frist zur Stellungnahme auf den 4. August. 2

1) SGT, 4.2., 7.2.14; LT, SGT, 4.6.14; SGT, 6.6.14; WW, 18.6.14; NZZ, 25.6.14; So-Bli, 6.7.14; BZ, 8.7.14; WW, 9.7.14; BZ, 5.8.14; LT,
25.9.14; SO, 5.10.14; TG, 6.10.14; NZZ, 5.12.14
2) AB SR, 2020, S. 395 ff.; AB SR, 2020, S. 448 f.; Medeinmitteilung BR, WBF vom 1.7.20
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